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Auilänbern, unter SBahrung ber Qntereffen fämtlicher
Beteiligter, bewerfgehigt werben fann.

@i ig oorauipfeljen, bag otele Auilänber nunmehr aufi
©eratereof)t nad) ber ©dfjweti reifen, um buret) perfönlidfje
Umfrage bet ben Arbeitgebern Befdhäftigung p erhalten.
®a jeboef) ber ©teilenantritt nach wie oor nur geftattet
ift, wenn ber Auilänber eine AufentbaltêbewiHigung p
biefem 3roerfe beftfct, liegt ei im Qntereffe ber Arbeit*
gebet, ben pgeroanberten Sanbeifremben ble Arbeit erft
bann aufnehmen p laffen, wenn biefe Bewilligung er*
teilt warben ift. Anbernfahi mfigte bie Behörbe, um bte

Auilänberfontrohe nicht oor unöberwinbltd^e Schwierig*
feiten p gehen, bte fofortige SBegweifung bei Auilän
beri auch bann oerfüger», wenn burdfj ihn eine Bela
gung bei Arbeitimarftei nicht erfolgt. ®te Aufenthaiti*
bewihigung gilt nur für ben auëfteflenben Santon. Bei
SCBedhfel bei Santoni ift oor Antritt ber ©teile bte Söe*

wihigung bei neuen Aufenthaltifantoni etnpholen. ®er
Arbeitgeber bleibt wie biiher oerpflichtet, Auilänber, bie

er angefleht hat, innerhalb 8 Sagen bei ber Drtipolijet*
behßrbe anpmelben.

©i batf angenommen werben, bag bie Btefwiahl her
tüchtigen auilänbifdhen Arbeitifräfte ihre Çeimat erft
bann oerlaffen werben, wenn fte etne ©teile im Aui>
lanbe gefunben haben. @i liegt nid^t nur im $ntereffe
bei Anilänberi, fonbern ganj befonbeti auch in bem-

jenigen bei Arbeitgeberi, bag biefer ftch nach einer Ar-
beitifraft im Auilanbe erft umgeht, nachbem ftch hie

grembenpolijei grunbfätgtdh berett erflärt hat, einen Aui«
länbet für eine beftimmte Stehe pplagen. Biif)er ift
ber Arbeitgeber bei ber Befdljagung auilänbifcher Ar
beitifräfte metft tn ber SDBeife oorgegangen, bag er p<
erft burch Auifdhreibung in auilänbifdhen g=adh* unb
Sageipitungen ober burch Umfrage bei ©efdhä tifreun
ben einen Auilänber gefudfjt uni» erft bann bei ber
grembeopolipt bai Begehren auf Bewilligung ber ©in*
reife pm ©tellenantritt geftellt hat. ©rgab bie Prüfung
btefei Begehreni, bag einheimifege Arbeitifräfte pr Ber*
ffigung ftanben unb mugte fomit ein ablehnenbet @nt*
fchetb getroffen werben, fo war ber ganje Aufwanb bei
Arbeitgeberi an Arbeit, 3ett unb ©elb nugloi. Aber
auch bann wenn bai ©efud) bewilligt werben fonnte,
flehte ftch oielfach bie für ben Arbeitgeber ebenfo unan*
genehme gwlge etn, bag ber Auilänber bei langen 9Bar*
ieni überbrüffig, geh tnjwifchen anberweitig oerpgtcf)tet
hatte unb ber fchweijerifdhe ^ntereffent gezwungen war,
feine Bemühungen pr (Ermittlung einer Arbeitifraft
oon oorne anpfangen. 3«* Bermetbung betartiger Bor-
fommniffe empfehlen wir, lünftig folgenben 2Beg einp=
fcfjlagen :

®er Arbeitgeber, ber etne Arbeitifraft benötigt, bte

er trog SBitwirfung bei pftänbigen Arbeitiamtei nid^t
im Qnlanbe gnben fonnte, geht bei ber grember polijet
bei SOBohnortci bai ©efuch um grunbfähltche Bewihl
gung bei Aufenthaltei pm ©tehenantritt für etnen Aui=
iänber, wobei tn jebem gahe unpgeben ig, ob ei geh

nur um etnen ©aifonaufenthalt hanbelt ober ob bie

flänbige Befchäftigung geroünfdjt wirb. (®tefe Uttterfchei
bung ig aui bem ©runbe Don Bebeutung, weil bie
©aifonarbeiter nach hen geltenben Borfchriften auf bai
©nbe ber ©aifon wieber auipreifen haben.) ©rgibt bte

Brüfung, bag qualigjterte einhetmifche Arbeitifräfte pr
Berfügung gehen, fo erübrigt ei geh, nach einer Ar
beitifraft im Auilanbe p fudfjen. Anbernfahi wirb bte

pgänbige grembenpoltjetbehörbe grunbfäglidh hie Be*
wihigung für etnen Auilänber pgcfjern, felbgoetgänblidh
unter Borbehalt petfönlldher Beanganbung. §at ber Ar*
beitgeber fobann etnen folgen gefunben, jo fann er ihn

') Siehe am Sdjlufi bie gufammenfiellutig ber Staaten, für
beten aingeljßrige ba§ S3ifum ttod) begeht.

ohne weiterei pr ©inreife augorbern, fofern ei gdh um
einen Auilänber hanbelt, für ben feine Bifumipgicht
begeht. Anbernfahi gnb ber grembenpoltjet bte fßerfo*
nalien befannt p geben, bamit bai pgänbige Konfuiat

pr ©rteilung bei Bifumi ermächtigt werben fann.
®er pm 3®ecfe bei ©tehenantritti etngereige Aui*

Iänber hat geh binnen 8 Sagen feit ber ©tnretfe, jeboch
oor Antritt einer Stehe, unter Borlage fetner Auiweii*
paptere perfönlich bei ber Drtipoliptbehörbe anpmelben
unb ba§ übliche Aufenthaltigefucf) etnpreichen, worin
auch et anpgeben hat, ob er geh nur oorübergehenb ober
für bauernb in ber ©chwetj aufhalten will. ©letdEjjeltig
ig bte bem Arbeitgeber pgegeüte Btiiteilung ber grem*
benpolijei über bte 3'agcherung ber Aufenthgltibemihi*
gung abpgeben.

®te Arbeitgeber werben erfudjt, bte Aufgabe ber mit
bem Schuh bei Arbeitimarftei betrauten Behörben ba*

burch P erleichtern, bag ge ber elnbeimifcf)en Arbeits-
fraft oor ber auilänbifchen ben Borpg geben unb geh

an bte oorliegenbe ^Begleitung halten, wenn ei ihnen
nicht möglich ig, etne Arbeitifraft im Qnlanbe p gnben.
SBir wteberholen, bag ber Auilänber, ber ohne Bewil*
Itgung eine Stehe antritt, begraft unb pr SBieberaui*
reife oerhalten wirb.

©ibg. grembenpolijei.
©ibg. Arbeitiamt.

®ai ©tnretfeoifum ig in oohem Umfange noch not*
wenbig für bie Angehörigen folgenber ©taaten : Albanten,
Bulgarien, ©riechenlanb, Qugoflawien, Settlanb, Baien,
Rumänien, Buglanb, Sürfei, Ungarn, fowte für ©taa*
tenlofe unb Auilänber ohne gültige Auiweiipapiere.
Bur für bte ©inreife pm ©tehenantritt ig bai Bifurtt
noch etforberlidh für bte Angehörigen oon grantretdf),
Borwegen, ©chweben unb ber Sfdfjechoflomafet.

Bifumiaufhebungen für bie Angehörigen biefer ©taa*
ten werben burch bie Breffe befannt gegeben werben.

üerbandswesen.
©chweiprifcher ©ewerbeoetbanö. 3nSujern feierte

eine Abgeorbnetenoerfamwlung bai 50jährige Sßirfen bei
©chwetprifchen ©ewetbcoerbanbei. ®r. ©agianut ali
Brägbent bei ©chwetptifchen Baumetfteroerbanbei aui
3üti«h fprach über bte Bolfioet ficherung, bie ©uthetgung
ber Borlage betregenb bte Alteri* unb ^interlaffenen^
oergeherung empfeglenb, welche nach intereffanter ®ii'
fuffton befdjloffen würbe ©benfo fptadh gdh bte Ber*
fammlung für bai Bunbeigefeg betregenb bte berugidh^
Auibilbung aui. ®te Subiläumifeter leitete ber Bräft'
bent Sfchumi mit etnem Bücf6licf über bie Sätigfeh
nnb bie ©rfahrungen bei ©chweijerifchen ©emerbeoer*
banbei währenb bem oetgogenen halben ^ahrhunbert
etn. Qn feinem Schlugworte warnte er oor ber 3®''
fptttterungifucht unb ber ©igenbrötelet, unb appehtertc
an bie Sreue pr Drganifation unb bereu ^ochadhtung-
Berfdhiebene Bebner beglüdwünfdhten ben Betbanb. Bun*
beiratÄdhultheg oerbanfte ihm ahei, wai er für befl
©ewerbeganb unb für bai ganje Sanb getan hat, unb
betonte, bag gdh im ©dhweijerif^en ©ewerbeoerbanb etn'

groger, gatfer, in ben breiten Blagen bei Bolfei oet'
anferter Bernfiganb oeretnige, ber etnen Bf®U« bei
©taatei bilbe, ein ©tanb, ber burch feine Begfamfeh
unb fetnen gleig, burdh fein $nterege an ben ögentlidh®"
®tngen etn ^auptträger ber ®emofratte fei. ®ai be*

rugidhe ßeben bütfe ftch heute nicht mehr im Kampfe
bei ©inieinen gegen alle anbetn, fpejtch auch bie ©Hebet ;

beifelbcn ©tanbei, etfdhöpfen. ©in gefcfjlogener Berufi'
ftanb werbe mit gemelnfamen Kräften ibeehe unb mate' f
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Ausländern, unter Wahrung der Interessen sämtlicher
Beteiligter, bewerkstelligt werden kann.

Es ist vorauszusehen, daß viele Ausländer nunmehr aufs
Geratewohl nach der Schweiz reisen, um durch persönliche
Umfrage bei den Arbeitgebern Beschäftigung zu erhalten.
Da jedoch der Stellenantritt nach wie vor nur gestattet
ist, wenn der Ausländer eine Aufenthaltsbewilligung zu
diesem Zwecke besitzt, liegt es im Interesse der Arbeit-
geber, den zugewanderten Landesfremden die Arbeit erst
dann aufnehmen zu lassen, wenn diese Bewilligung er-
teilt worden ist. Andernfalls müßte die Behörde, um die

Ausländerkontrolle nicht vor unüberwindliche Schwierig-
leiten zu stellen, die sofortige Wegweisung des Auslän
ders auch dann verfügen, wenn durch ihn eine Bela
stung des Arbeitsmarktes nicht erfolgt. Die Aufenthalts-
bewilligung gilt nur für den ausstellenden Kanton. Bet
Wechsel des Kantons ist vor Antritt der Stelle die Be-
willigung des neuen Aufenthaltskantons einzuholen. Der
Arbeitgeber bleibt wie bisher verpflichtet. Ausländer, die

er angestellt hat, innerhalb 8 Tagen bei der Ortspolizei-
behörde anzumelden.

Es darf angenommen werden, daß die Mehrzahl der
tüchtigen ausländischen Arbeitskräfte ihre Heimat erst
dann verlassen werden, wenn sie eine Stelle im Aus-
lande gefunden haben. Es liegt nicht nur im Interesse
des Ausländers, sondern ganz besonders auch in dem-

jenigen des Arbeitgebers, daß dieser sich nach einer Ar-
beitskraft im Auslande erst umsieht, nachdem sich die

Fremdenpolizei grundsätzlich berett erklärt hat, einen Aus-
länder für eine bestimmte Stelle zuzulassen. Bisher ist
der Arbeitgeber bei der Beschaffung ausländischer Ar
beitskräfte meist in der Weise vorgegangen, daß er zu-
erst durch Ausschreibung in ausländischen Fach- und
Tageszeitungen oder durch Umfrage bei Geschä tsfreun
den einen Ausländer gesucht und erst dann bei der
Fremdenpolizei das Begehren auf Bewilligung der Ein-
reise zum Stellenantritt gestellt hat. Ergab die Prüfung
dieses Begehrens, daß einheimische Arbeitskräfte zur Ver-
fügung standen und mußte somit ein ablehnender Ent-
scheid getroffen werden, so war der ganze Aufwand des

Arbeitgebers an Arbeit, Zeit und Geld nutzlos. Aber
auch dann wenn das Gesuch bewilligt werden konnte,
stellte sich vielfach die für den Arbeitgeber ebenso unan-
genehme Folge ein, daß der Ausländer des langen War-
tens überdrüssig, sich inzwischen anderweitig verpflichtet
hatte und der schweizerische Interessent gezwungen war.
seine Bemühungen zur Ermittlung einer Arbeitskraft
von vorne anzufangen. Zur Vermeidung derartiger Vor-
kommnisse empfehlen wir, künftig folgenden Weg einzu-
schlagen:

Der Arbeitgeber, der eine Arbeitskraft benötigt, die

er trotz Mitwirkung des zuständigen Arbeitsamtes nicht
im Jnlande finden konnte, stellt bei der Fremder polizet
des Wohnortes das Gesuch um grundsätzliche Bewilli
gung des Aufenthaltes zum Stellenantritt für einen Aus-
länder, wobei in jedem Falle unzugeben ist, ob es sich

nur um einen Saisonaufenthalt handelt oder ob die

ständige Beschäftigung gewünscht wird. (Diese Unterschei
dung ist aus dem Grunde von Bedeutung, weil die
Saisonarbeiter nach den geltenden Vorschriften auf das
Ende der Saison wieder auszureisen haben.) Ergibt die
Prüfung, daß qualifizierte einheimische Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen, so erübrigt es sich, nach einer Ar
beitskraft im Auslande zu suchen. Andernfalls wird die
zuständige Fremdenpolizeibehörde grundsätzlich die Be-
willigung für einen Ausländer zusichern, selbstverständlich
unter Vorbehalt persönlicher Beanstandung. Hat der Ar-
beitgeber sodann einen solchen gefunden, so kann er ihn

') Siehe am Schluß die Zusammenstellung der Staaten, für
deren Angehörige das Visum noch besteht.

ohne weiteres zur Einreise auffordern, sofern es sich um
einen Ausländer handelt, für den keine Visumspflicht
besteht. Andernfalls sind der Fremdenpolizei die Perso-
nalien bekannt zu geben, damit das zuständige Konsulat
zur Erteilung des Visums ermächtigt werden kann.

Der zum Zwecke des Stellen antritts eingereiste Aus-
länder hat sich binnen 8 Tagen seit der Einreise, jedoch
vor Antritt einer Stelle, unter Vorlage setner Ausweis-
paptere persönlich bei der Ortspolizsibehörde anzumelden
und das übliche Aufenthaltsgesuch einzureichen, worin
auch er anzugeben hat, ob er sich nur vorübergehend oder
für dauernd in der Schweiz aufhalten will. Gleichzeitig
ist die dem Arbeitgeber zugestellte Mitteilung der Frem-
denpolizei über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilli-
gung abzugeben.

Die Arbeitgeber werden ersucht, die Aufgabe der mit
dem Schutz des Arbeitsmarktes betrauten Behörden da-
durch zu erleichtern, daß sie der einheimischen Arbeits-
kraft vor der ausländischen den Vorzug geben und sich

an die vorliegende Wegleitung halten, wenn es ihnen
nicht möglich ist, eine Arbeitskraft im Jnlande zu finden.
Wir wiederholen, daß der Ausländer, der okne Bewil-
ligung eine Stelle antritt, bestraft und zur Wiederaus-
reise verhalten wird.

Eidg. Fremdenpolizei.
Eidg. Arbeitsamt.

Das Einreisevisum ist in vollem Umfange noch not-
wendig für die Angehörigen folgender Staaten: Albanien,
Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien, Lettland, Polen,
Rumänien, Rußland, Türkei, Ungarn, sowie für Staa-
tenlose und Ausländer ohne gültige Ausweispapiere.
Nur für die Einreise zum Stellenantritt ist das Visum
noch erforderlich für die Angehörigen von Frankreich,
Norwegen, Schweden und der Tschechoslowakei.

Visvmsaufhebungen für die Angehörigen dieser Staa-
ten werden durch die Presse bekannt gegeben werden.

llervanazmsen.
Schweizerischer Gewerbeverband. Jn Luzern feierte

eine Abgeordnetenversammlung das 50jährige Wirken des

Schweizerischen Gewerbeverbandes. Dr. Cagianut als
Präsident des Schweizerischen Baumetsterverbandes aus
Zürich sprach über die Volksversicherung, die Guthetßung
der Vorlage betreffend die Alters- und Hinterlassenen-
Versicherung empfehlend, welche nach interessanter Dis-
kussion beschlossen wurde Ebenso sprach sich die Ver-
sammlung für das Bundesgesetz betreffend die berufliche
Ausbildung aus. Die Jubiläumsfeier leitete derPräsi-
dent Tschumi mit einem Rückblick über die Tätigkeit
und die Erfahrungen des Schweizerischen Gewerbever-
bandes während dem verflossenen halben Jahrhundert
ein. In seinem Schlußworte warnte er vor der Zer-
splitterungssucht und der Eigenbrötelei, und appellierte
an die Treue zur Organisation und deren Hochachtung-
Verschiedene Redner beglückwünschten den Verband. Buv-
desratSchultheß verdankte ihm alles, was er für den

Gewerbestand und für das ganze Land getan hat, und
betonte, daß sich im Schweizerischen Gewerbeverband ein

großer, starker, in den breiten Massen des Volkes ver-
ankerter Berufsstand vereinige, der einen Pfeiler des

Staates bilde, ein Stand, der durch seine Regsamkeit
und seinen Fleiß, durch sein Interesse an den öffentlichen
Dingen ein Hauptträger der Demokratie sei. Das be-

rufliche Leben dürfe sich heute nicht mehr im Kämpft
des Einzelnen gegen alle andern, speziell auch die Glieder s

desselben Standes, erschöpfen. Ein geschlossener Berufs'
stand werde mit gemeinsamen Kräften ideelle und matt' î
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ïteDe Sorteile streiken, bie bem ©tnjelnen oerfagt blet»
ben mähten. ©et SRangel an Drganifation iönne nicht
burch bie ftaatliche Qnteroention ausgeglichen werben.
Sur bort, too bte Gräfte beß ©Injehten unb Me ber
roirtfcïjaftttchen Drganifation oetfagen, folle unb bûtfe
ber Staat In bte £8cfe treten, ber ja niemals bte tnbioi=
buelle unb foKeftioe 3nitiatioe einer roirtfc^aftttd^en ©ruppe
erfe^en fönne. Qeber folder Drganifation fei aber etne

tatfädjltcbe unb moraltfd&e ©dEjranle gefegt, ©te ®olt=
barität müffe nicht nur unter SetufSgenoffen, fonbern
auch unter allen ben oerfc^tebenen ©tänben unb unter
alten SoltSgenoffen geübt werben. Qtebe SerufSorgani=
fation müffe fich ben allgemeinen Qntereffen beS SanbeS
unterorbnen, fie müffe oom Sewugfetn burdjbrungen feto,
bag fie blog etn ©eil ber wirtfdSjafiltchen Armee ift, bte

gerabe tn ber ©dhweij unter fdjmtetigen aSer^ätfntffen
lämpfen müffe. ©er fc^roetgerifd^e ©eroerbeftanb habe
P allen gelten {opal aucb berjenigen gebaut, bte in
anberen wirtfchaftltchen Sagern fteben, unb bte Süd
ftd^len auf bte Allgemeinheit ntd&t nergeffen. @r babe
grunblegenbe Serbtenfie um Me Setbefferung beS Sebr»
UngSwefenS unb bte berufliche AuSbilbung erworben, ©te
Sehörben aber batten bem ©dhmet$erif<hen ®ewetbeoer=
banb bie Unterftütpng im Kampfe für manchen mübfam
errungenen gortfdjritt p oerbanlen. ber KrtegSjett
unb tn ber ferneren SadjtrlegSperiobe fet ber Serbanb
bem Sunbesrat ht patriotifcfjeï ©eftnnung belfenb pr
©ette geftanben. ®te gelt fet gefommen, tn ber nun
enbltdh Me lüngft oorgefehene unb wäbrenb etner Seihe
oon Qabren etwas oerfchupfte ©ewerbegefehgebung oer»
wnrlltd&t werben Eönne.

aSBabrenb etner Sunbfahrt auf bem Sterroalbfiätter»
fee überbrachte auf bem Sütll SunbeSpräfibent
£aab bem fdhweijerifchen ©ewerbe ben ©rug beS Sun»
beSrateS. ©te 2BurjeIn unferer Kultur feten Me Sanb=
roirtfdhaft unb baS fmnbwerl, Sauer unb |)anbmetfer
feien bte ebrwürbigen Stopfer etneS georbneten gufam--
utenlebenS tn ber ©emetnbe unb im Staat, ©urcb ben
Sletg unb ben Sürgerfton ber ©ewerbetretbenben feten
aus ben erften Steblungen nach unb nach immer arß;
Bere unb îrâftigere ©emetnwefen entftanben. Qm 9Jîit=
telalter ruhte baS Aufblühen ber ©tübte auf bem Slü*
9en bei fmnbwetls. ®em fpanbwerf oetöanle bte 2Belt
ben Urfprung unb baS ©rftarlen beS bemofratifchen ®e«
banfens. 3m beutigen Söettbewerb helfe nur bte ©üch=
«Hielt unb beren görberung burch berufliche AuSbilbung
unb bte ©rjtebung p wirtfdhaftltdfjen ArbeitSmethoben
fet baS unoergängltche Sßerbtenft beS fdbweljerifchen ®e=
•nerbeoetbanbeS. gu ben oornehmften Pflichten beS ©taa-
«8 gehöre bte ©rbaltung möglich ft oteler felbftänbiger
®?iftenjen. ®urdj etn einheitliches ©ewerberecht, burch
bte Unterftütpng beS gewerblichen SilbungSwefenS, unb
etne oetnünftige geftfetpng ber ©ubmiffionSbebtngungen
•bnne otel pr Kräftigung beigetragen werben. Sunb unb
"antone bürften nie oergeffen, bag etn gefunber ®e*

^erbeftanb neben etner gefunben Sanbwirtfchaft ben jt=

^erften ©djutjwaü unferer bürgerlichen ©emolratte be=

Peutet. SGßenn ber ©taat fie feftige, feftige er fich felbft.
,,'ur baS ©emetnfame ftü^e ben ©taat, baS ©elbftfücjp
«0e lofe ihn auf. ©ewig bebürften bte Sanbwirtfchaft
ünb baS ©ewerbe beS gufammenfdhluffeS, benn auch

Baiata-Riemen

Leder-Riemen

Teohn.-Leder
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hier bebeute gerfplilterung ©chwäche, aber letoe SerufS»
gruppe unb leine fßartei bürfe ob ber Pflege ihrer Qn»
tereffen je oergeffen, bag fie ©lieber beS SolfSganjen
ftnb, unb bag beffen ©efunbhett ihre ©efunbhett ge=

währleiftet.

Husitellunsswesen.
©djwetjertfche SSohnungSauSftelUmg Safel 1930.

(fölitget.) ©te an ber ©urchführung etner ©chweiie«
rifdhen 9ßohnungS= luSftellung tntereffterten©ele»
gationen ber gewerblichen unb tnbuftrteüen SerufSoer»
bänbe, beS SEßerlbunbeS, beS SunbeS ©dhwetj. 3lrcht=
teilen, ber ©chmetjerifchen ßentrale für ÇanbelSfôrbe»
rung unb wetterer Drganifationen traten ©tenStag, ben
11. 3uni p etner grogen Konferenz tn Safel pfammen.

@S würben burdhberaten unb genehmigt: ©te ©tatu=
ten ber ©enoffenfehaft ©chwetjerifche aOßohnungS-3luS=

fteüung, baS 0rganifationS=9îeglement, fowte fßrofpeft unb
3luSfteüer=9tegIement. ferner würben bte Sßahten oor«
genommen für ben Sorftanb ber ©enoffenfehaft Schwet»
jerifche 2BohnungS 2lu§fteltung, baS DrganifationSlomitee,
bte Stnanj- unb fßreffelommiffion.

9îach etngehenber Seratung würbe als ©atum für
bte SluSftellung beftimmt bte ßett oom 16. üluguft bis
14. ©eptember 1930. ©te SluSftellung wirb tn enger
Anlehnung an bte für öaS äöohnungSwefen tn Setracht
fallenben SerufSoerbänbe burdhgeführt.

Uerscbiedenn.
gut ©(hwetjertpoche 1929 (19. Dltoher 615 2.

oemöer). ÉIS weiteres SKittel, um unferer Seoöllerung
bte aSßertfchähung unb Serüdlftchtigung fdjmeljerifcher
Slrbeit nahejulegen, gelangt tn aQernächfter gett ein
©chweiierwoche»^apier tn ben §anbel. @S ift
etn nach befonberem Verfahren hergeftellteS 3 a f p t §

©inmicfelpapier tn bunllem ©eraniumrot, oon bem
ftd} baS etbgenöffifche Kreuj unb bte ©ejte ©thweljer»
woche -- ©ematne ©uiffe — ©ettimana Soijjera biSfret
abheben. ®aS ißapter lann natürlich fofort In ©ebraudj
genommen werben. (©dhwetjerwoche»Serbanb.)

®o5 flache ©ach tu Sahen. Selanntltch hat bte
©inwohnergemeinbe Saben bte oon ihr oerlangte @ub=
oention oon 90,000 gr. an ben oon ber Dberpoftbirel>
tion tn SluSftdht genommenen Sleubau eines ißoft
gebänbeS im Koftenooranfchlag oon jirla etner SRiHion
granlen nur unter ber töorauSfehung bewiHtgt, bag baS
oon Siofeffor Sitofer ausgearbeitete Sauprojelt im ©tnne
ber ©rfe^ung beS oorgefehenen glachbadheS burch etn
©tebelbach pr Ausführung gelangt. 9lun hat baS cib »

genöffifetje ffSoft» unb ©ifenbahnbepartement
bem ©emetnberat Saben mitgeteilt, bag eS auf bte ge«
wünfdhte Abänberung beS ffßrojelteS SKofer nicht
eintreten tonne unb an bem oon ben eibgenöffi»
fdfjen tHäten gutgeheigenen Sauprofelt fefthalte.

©rhaltung bauhiftorifcher ©atthenlmäler. Set ber
Kirche oon SJlontherob ob Saufantie ift lütslich etn
unter ber Kirche beftnbUdfjer ©äal aufgebedlt wotben,
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rielle Vorteile erreichen, die dem Einzelnen versagt blei-
ben müßten, Der Mangel an Organisation könne nicht
durch die staatliche Intervention ausgeglichen werden.
Nur dort, wo die Kräfte des Einzelnen und die der
wirtschaftlichen Organisation versagen, solle und dürfe
der Staat in die Lücke treten, der ja niemals die tndivi-
duelle und kollektive Initiative einer wirtschaftlichen Gruppe
ersetzen könne. Jeder solcher Organisation sei aber eine
tatsächliche und moralische Schranke gesetzt. Die Soli-
darität müsse nicht nur unter Berufsgenofsen, sondern
auch unter allen den verschiedenen Ständen und unter
allen Volksgenossen geübt werden. Jede Berufsorgani-
sation müsse sich den allgemeinen Interessen des Landes
unterordnen, sie müsse vom Bewußsein durchdrungen sein,
daß sie bloß ein Teil der wirtschaftlichen Armee ist, die
gerade in der Schweiz unter schwierigen Verhältnissen
kämpfen müsse. Der schweizerische Gewerbestand habe
zu allen Zeiten loyal auch derjenigen gedacht, die in
anderen wirtschaftlichen Lagern stehen, und die Rück
sichten auf die Allgemeinheit nicht vergessen. Er habe
grundlegende Verdienste um die Verbesserung des Lehr-
lingswesens und die berufliche Ausbildung erworben. Die
Behörden aber hätten dem Schweizerischen Gewerbever-
band die Unterstützung im Kampfe für manchen mühsam
errungenen Fortschritt zu verdanken. In der Kriegszeit
und in der schweren Nachkrtegsperiode sei der Verband
dem Bundesrat in patriotischer Gesinnung helfend zur
Seite gestanden. Die Zeit sei gekommen, in der nun
endlich die längst vorgesehene und während einer Reihe
von Jahren etwas verschupfte Gewerbegesetzgebung ver-
wirklicht werden könne.

Während einer Rundfahrt auf dem Vierwaldstätter-
see überbrachte auf dem Rütli Bundespräsident
Haab dem schweizerischen Gewerbe den Gruß des Bun-
desrates. Die Wurzeln unserer Kultur seien die Land-
wirtschaft und das Handwerk, Bauer und Handwerker
seien die ehrwürdigen Schöpfer eines geordneten Zusam-
wenlebens in der Gemeinde und im Staat. Durch den
Fleiß und den Bürgersinn der Gewerbetreibenden seien
aus den ersten Siedlungen nach und nach immer grö-
vere und kräftigere Gemeinwesen entstanden. Im Mit-
telalter ruhte das Aufblühen der Städte auf dem Blü
yen des Handwerks. Dem Handwerk verdanke die Welt
ben Ursprung und das Erstarken des demokratischen Ge-
dankens. Im heutigen Wettbewerb helfe nur die Tüch-
ligkeit und deren Förderung durch berufliche Ausbildung
und die Erziehung zu wirtschaftlichen Arbeitsmethoden
sei das unvergängliche Verdienst des schweizerischen Ge-
Werbeverbandes. Zu den vornehmsten Pflichten des Staa

gehöre die Erhaltung möglichst vieler selbständiger
Wstenzen. Durch ein einheitliches Gewerberecht, durch
we Unterstützung des gewerblichen Bildungswesens, und
Ae vernünftige Festsetzung der Submissionsbedtngungen
^nne viel zur Kräftigung beigetragen werden. Bund und
Kantone dürften nie vergessen, daß ein gesunder Ge-
werbeftand neben einer gesunden Landwirtschaft den si-
^ersten Schutzwall unserer bürgerlichen Demokratie be-

Eiltet, Wenn der Staat sie festige, festige er sich selbst.
Nur das Gemeinsame stütze den Staat, das Selbstsüch-
uge löse ihn auf. Gewiß bedürften die Landwirtschaft
Und das Gewerbe des Zusammenschlusses, denn auch
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hier bedeute Zersplitterung Schwäche, aber keine Berufs-
gruppe und keine Partei dürfe ob der Pflege ihrer In-
teressen je vergessen, daß sie Glieder des Volksganzen
sind, und daß dessen Gesundheit ihre Gesundheit ge-
währleistet.

NuîîtelIungîMîîii.
Schweizerische WohnungSauSsteAung Basel 1930.

(Mitget.) Die an der Durchführung einer Schweize-
rischen Wohnungs- Ausstellung interessierten Dele-
gationen der gewerblichen und industriellen Berufsoer-
bände, des Werkbundes- des Bundes Schweiz. Archi-
tekten, der Schweizerischen Zentrale für Handelsförde-
rung und weiterer Organisationen traten Dienstag, den
11. Juni zu einer großen Konferenz in Basel zusammen.

Es wurden durchberaten und genehmigt: Die Statu-
ten der Genossenschaft Schweizerische Wohnungs-Aus-
stellung, das Organisations-Reglement, sowie Prospekt und
Aussteller-Reglement. Ferner wurden die Wahlen vor-
genommen für den Vorstand der Genossenschaft Schwei-
zerische Wohnungs Ausstellung, das Organisationskomitee.
die Finanz- und Pressekommission.

Nach eingehender Beratung wurde als Datum für
die Ausstellung bestimmt die Zeit vom 16. August bis
14. September 1930. Die Ausstellung wird in enger
Anlehnuna an die für das Wohnungswesen in Betracht
fallenden Berufsverbände durchgeführt.

vlmÂiîà«.
Zur Schweizerwoche 1929 (19. Oktober bis 2. No-

oemver). Als weiteres Mittel, um unserer Bevölkerung
die Wertschätzung und Berücksichtigung schweizerischer
Arbeit nahezulegen, gelangt in allernächster Zeit ein

Schweizerwoche-Papier in den Handel. Es ist
ein nach besonderem Verfahren hergestelltes Jaspis-
Einwickelpapier in dunklem Geraniumrot, von dem
sich das eidgenössische Kreuz und die Texte Schweizer-
woche — Semaine Suisse — Settimana Svizzera diskret
abheben. Das Papier kann natürlich sofort in Gebrauch
genommen werden. (Schweizerwoche-Verband.)

Das flache Dach in Baden. Bekanntlich hat die
Einwohnergemeinde Baden die von ihr verlangte Sub-
vention von 90,000 Fr. an den von der Oberpostdirek-
tion in Aussicht genommenen Neubau eines Post-
gebäudes im Kosten Voranschlag von zirka einer Million
Franken nur unter der Voraussetzung bewilligt, daß das
von Professor Moser ausgearbeitete Bauprojekt im Sinne
der Ersetzung des vorgesehenen Flachdaches durch ein
Giebeldach zur Ausführung gelangt. Nun hat das eid-
genössische Post, und Eisenbahndepartement
dem Gemeinderat Baden mitgeteilt, daß es auf die ge-
wünschte Abänderung des Projektes Moser nicht
eintreten könne und an dem von den eidgenössi-
schcn Räten gutgeheißenen Bauprojekt festhalte.

Erhaltung bauhistorischer vaudeukmaler. Bet der
Kirche von Mo nth erod ob Lausanne ist kürzlich ein
unter der Kirche befindlicher Saal aufgedeckt worden,
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